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FÜHRUNG / 8. KOMMISSIONEN MIT SELBSTÄNDIGEN VERWALTUNGSBEFUGNISSEN/ 1. 

SCHULPFLEGE / 1. ALLGEMEINES 

FUNKTIONSBESCHRIEBE SCHULPFLEGE INKL. AUFWANDSCHÄTZUNG UND 

ENTSCHÄDIGUNG 

B-GESCHÄFT 
 

1 Ausgangslage 

Mit der Genehmigung des Antrags der Schulpflege Wangen-Brüttisellen für die neue Entschädi-

gungshöhe durch den Gemeinderat und der Einreichung der Vorlage „Teilrevision der Verordnung 

über die Entschädigungen für Behörden und Dienstleistungen im Nebenamt (Entschädigungsver-

ordnung)“ an der Gemeindeversammlung vom 14. Juni 2022 durch den Gemeinderat können die 

definitiven Funktionsbeschriebe der Schulpflege nun inkl. neuer Entschädigungshöhe und Auf-

wandsabschätzung abgenommen und per 1. Juli 2022 in Kraft gesetzt und veröffentlicht werden.   

 

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 15. Juli 2019 wurde der Reorganisation der Abteilung Schule und in 

diesem Zusammenhang der Einführung einer Stelle Leitung Bildung auf den 1. Januar 2020 zuge-

stimmt. Der Gemeinderat beauftragte gleichzeitig den Schulpräsidenten, bis Ende 2021 den Auf-

wand der Schulpflege aufgrund der Einführung der neuen Organisationsstruktur zu prüfen und die 

neue Entschädigungshöhe (geplante Reduktion) zuhanden des Gemeinderats bzw. der Gemein-

deversammlung zu unterbreiten. 

 

Die Schulpflege hat die Aufwände der Behörde seit der Einführung der Stelle Leiter Bildung evalu-

iert. Dabei wurde einerseits die operative Entlastung durch die neue Funktion Leiter Bildung berück-

sichtigt, jedoch auch zusätzlich notwendige strategische Entscheide, Workshops usw. miteinbezo-

gen. Die politischen und inhaltlichen Aufgaben der Behörde nehmen auch bei der Schulpflege 

kontinuierlich in ihrer Komplexität zu. Unter Berücksichtigung aller Kriterien erachtet die Schulpflege 

eine gesamthafte Reduktion von CHF 14‘000 pro Jahr (- 10 %) und die Einführung der neuen Ent-

schädigungshöhen auf den 1. Juli 2022 als gerechtfertigt. 

 

2 Das Wesentliche in Kürze 

- Die Verordnung über die Entschädigungen für Behörden und Dienstleistungen im Nebenamt 

(Entschädigungsverordnung) wurde letztmals angepasst per 1. Januar 2020. 

- Mit der Einführung der neuen Schulorganisation mit einem Leiter Bildung konnte die Schul-

pflege, aber insbesondere das Präsidium, von operativen Aufgaben entlastet werden. 

- Die Entschädigungen der Schulpflege sollen deshalb auf Beginn der neuen Amtsperiode ge-

senkt werden. Dies bedingt eine Anpassung der Entschädigungsverordnung. 

- Die jährlich wiederkehrenden Minderkosten betragen CHF 14‘000. 

- Die übrigen Behörden sind von dieser Teilrevision nicht betroffen. 

 

3 Erwägungen der Schulpflege 

Die Schulpflege nimmt die nun vollständigen Funktionsbeschriebe für die Schulpflegemitglieder zu-

stimmend zur Kenntnis. Sie nimmt ebenfalls zur Kenntnis, dass der Funktionsbeschrieb des Ressorts 

Bildung (Schulpräsidium) durch den Gemeinderat zu einem späteren Zeitpunkt, nach dessen Konsti-

tuierung zusammen mit den weiteren Ressorts des Gemeinderates verabschiedet und genehmigt 

wird. 
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BESCHLUSS 

 

1. Die Funktionsbeschriebe werden - vorbehältlich der Annahme der teilrevidierten Entschädi-

gungsverordnung an der Gemeindeversammlung vom 14. Juni 2022 – nun inklusive die neuen 

Entschädigungshöhen und Aufwände zur Veröffentlichung genehmigt. 

 

2. Dieser Beschluss ist teilöffentlich und darf zusammen mit den Funktionsbeschrieben erst und vor-

behältlich der Annahme der teilrevidierten Entschädigungsverordnung an der Gemeindever-

sammlung vom 14. Juni 2022 per 1. Juli 2022 veröffentlicht werden. 

 

3. Die Schulverwaltung erhält den Auftrag, diesen Beschluss zusammen mit den Funktionsbe-

schrieben der Schulpflege nach und vorbehältlich der Annahme der teilrevidierten Entschädi-

gungsverordnung an der Gemeindeversammlung vom 14. Juni 2022 am 1. Juli 2022 zu veröf-

fentlichen. 

 

4. Dieser Beschluss ist per 1. Juli 2022 öffentlich, sofern die teilrevidierte Entschädigungsverordnung 

an der Gemeindeversammlung vom 14. Juni 2022 abgenommen wird.   

 

5. Mitteilung an 

 Gemeinderat 

 Heidi Duttweiler, Geschäftsleiterin  

 Schulpflege 

 Schulleitungen mit Information an die Lehrpersonen 

 Thomas Hirzel, Leiter Finanzen  

 SB Abteilung Schule (Akten) 
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Schulpräsident Leiter Bildung 

  
Uwe Betz-Moser Roland Wehrli 

 

 

 
Anhang 

 Funktionsbeschrieb Schulpflege 

 Funktionsbeschrieb Mitglied Schulpflege 

 Funktionsbeschrieb Ressort Bildung  

 

 

Versand:  
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